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TOP 16 Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Bauvoranfrage für die Errichtung von vier Einfamilienhäusern
Bismarckallee 24

Ausschussvorsitzender Mylius verlässt den Sitzungsraum, nachdem er Herrn Johannsen den 
Vorsitz übergeben hat.

Beschluss:

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle erteilt sein gemeindliches Einvernehmen 
auf Grundlage des geltenden Bebauungsplanes Nr. 7 „Alte Hege“ für die Errichtung von 
vier Einfamilienhäusern auf dem Grundstück „Bismarckallee 24“ in Aumühle.
Bei der Erschließung ist darauf zu achten, dass vorhandene geschützte Bäume erhalten 
bleiben.
Die Vorgaben des Bebauungsplanes sind zwingend zu beachten.

Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt dem Bürgermeister, eine Genehmigung 
nach der Erhaltungssatzung „Alte Hege“ zur der Bauvoranfrage für die Errichtung von vier Ein-
familienhäusern auf dem Grundstück „Bismarckallee 24“zu erteilen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Herr Mylius von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; er 
war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Abstimmungsergebnis: Stimmberechtigt: 6

Ja-Stimme(n): 6

Nein-Stimme(n): 0

Enthaltung(en): 0

Ausschussvorsitzender Mylius übernimmt wieder den Vorsitz.




